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nach dieſer Zeit aber als unehelichiſt eS als ehelich einzutragen,

„Kinder, welche von einer gefiedenen Gattin zehn onate nach
gerichtlicher Scheidung geboren werden, ſind nuL dann für heliche
V halten, wenn den Ehemann der Im 163 geforderte Beweis
geführt oder on bewieſen wird, daſs die geſchiedene Gattin
wieder in heliche Gemeinſchaft getreten iſ 14 Hofdecr. Juni 1835
Nun war * notoriſch, daſs Floridus wirklich ſchon einige ũ  I  ahre

nd der Pfarrer mit den Ortsverhältniſſen nichtverſchollen ſei,
ſo vertraut geweſE 0 ihm eine ote der Ortspolizei beſtätigt,
wie ange Floridus abgängig ſei Daraufhin muſste EL das Kind
auf den Geſchlechtsnamen der Utter und teſe als angebliche twe
eintragen. So chreibt eS das Wiener Diöceſanblatt 1886, 248, Vor:

„Wird die Utter als jemande Gattin oder twe angegeben, ſo
kann ſie als olche nuLr dann eingetragen werden, wenn ſich der
Matrikenführer QAus dem beigebrachten rauungs⸗, beziehungsweiſe
Todtenſchein oder aAus der Urkunde ber die in geſetzlicher Weiſe
erfolgte gerichtliche Todeserklärung des annes ber die Ber⸗
läf2  El dieſer Angabe die Ueberzeugung erſchafft hat; außerdem
kann die Mutter nur 18 angebliche Gattin oder Itwe des N
eingeſchrieben werden“. Hat ſich die twe des Verſchollenen wieder
verehelicht, nd Tklärt ſich der egatte als 11 des außerehelichen
Kindes ſo der Legitimation des Kindes nichts Im Wege

Eibesthal (Niederöſterreich). Pfarrer ranz Riedling
X Vo frika über Steiermark nach en

zum Traualtar. Ein Diploma des engliſchen auswärtigen
mite in Kairo, Anglikaner, will ſeine auf einem oſſe m
Steiermark wohnende katholiſche rau ehelichen. Augenblicklich in
diplomatiſcher iſſion auf oher See, kann nuL auf Urze Zeit
nach Wien kommen, woſel die Trauung ſtattfinden ſoll Bis ahin
ollen die rau und deren Eltern die nothwendigen Vorbereitungen
treffen. Sie wählten den kürzeſten Weg und wandten ſich das
fürſtbiſchöfliche Ordinariat.

A) Vor allem wird hier die Verſicherung abgegeben, die Braut⸗
(Ute ſeien übereingekommen, alle Kinder atholi erziehen und
der Bräutigam habe verſprochen, die rau in der Tfüllung threr
religiöſen en nicht behindern.

Die Taufſcheine, Ehefähigkeits⸗Beſcheinigungen, owie der
Ausweis üher die perſönlichen Verhältniſſe des Bräutigams und
alles on noch zur giltigen Ehef  ießung nöthige, insbeſondere der
ſchriftliche Vertrag ber atholiſche Kindererziehung würden bei
dem Pfarramte m Wien beigebracht werden, das die Trauung
vorzunehmen habe

Auf dieſe, vor glaubwürdigen Zeugen gemachten Angaben hin,
wurde die erbetene kirchliche Dispens vom weiten und ritten Auf⸗
gebote und vom Eheverbote der Religionsverſchiedenheit etztere
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bedingungsweiſe) ertheilt und der zuſtändige Pfarrer der Braut
angewieſen, die Verkündigung vorzunehmen und eine Beſtätigunghierüber mit beiden Dispens⸗Urkunden unter Anſchluſs der politiſchenAufgebots⸗Dispenſe das Arram un Wien zu ſenden und
die Seelſorgsgeiſtlichkeit dieſer Pfarre mit dem ausdrücklichen Erſuchen
zu delegieren, ſich die Eheacten vor der Trauung vollſtändig ergänzen
(vide und beſonders den Vertrag ber katholiſche Kindererziehungvorlegen 3u laſſen EUt factum St ita Der nach einiger Zeit dem
Pfarrer der rau ibermittelte vollſtändige Auszug aus dem rauungs⸗
acte le erkennen, daſs un Ordnung ſich vollzogen habe

Graz A radner,
fürſtbiſchöfl. Hofkaplan und Ordinariats⸗Secretär.

XXI Eine raurige Trauungsgeſchichte. Vicar
In St 0 ExCUrrendo die Pfarrei paſtorieren, woſe
Pfarrer ank darniederlag. Ein Brautpaar bat die Sponſalien
owie Aum geſetzliche Proclamation. Der Bräutigam, ſo hieß Es, iſt
aus der Filiale W., die rau aus der Filiale weshalb die Ver⸗
kündigung nuLr In der Pfarrkirche zu ſtattzufinden habe, da 9E·
nannte rte nach eingepfarrt elen Allein Actiſch gehörte
nuLr zul Hälfte in die Pfarrei die andere Hälfte in der Haupt⸗
ſtraße war der Pfarrei einverleibt. Nach der letzten Verkündigung,
nachdem auch die Stunde der kirchlichen Trauung ereits angekündigt
worden und das Brautpaar die eiligen Sacramente empfangen atte,
agte der Meſsner dem Vicar, daſs der Bräutigam eigentlich doch
nicht QAus der Pfarrei ſtamme, denn EL wohne n uin der
Straße und gehöre zur Pfarrei R.; auch habe die rau ſich eben⸗

dortſelbſt niedergelaſſen. Die ſofort gerufenen Brautleute müſſen
des Meſsners Angaben beſtätigen. „Sie hätten“, rklärt jetzt der Vicar,
„in der Pfarrkirche verkündet werden müſſen; da dies nun
nicht mehr geſchehen kann, werde ich telegraphi biſchöfliche
ispenſe vom dreimaligen Aufgebote In nachſuchen; Sie müf
mir aber auf morgen vom arram In R eine ſchriftliche Vollmacht
zur kirchlichen Trauung überbringen“. „Wir brauchen“, ſagt nun
die raut, „Mn gar nicht verkündet zu werden, denn unſere Hochzeit
geht den Pfarrer nichts an“ Auf abermaliges Zureden ver⸗
ſpricht der Bräutigam, das Verlangte zu beſorgen Der Morgen graut;
die beſtimmte Stunde ſchlägt; der Hochzeitszug erſcheint, begleitet vom
Militärverein mit ſeiner Muſik; der Vicar verlangt den Erlaubnis⸗
ein zur Trauung vom Pfarramt In Da ird ihm die Urze
Antwort „Wir haben keinen und brauchen keinen“. Mit wenigen
Zeilen erbittet nun der Vicar vom Pfarramt un Auftrag zur
fraglichen Trauung und einen Miniſtranten nach dem dreiviertel
Stunden entfernten Langſam beginnt ELr da hochheilige pfer,
noch lan gſamer ſetzt eS fort; aber, wehe! das Amt iſt Ende
und der ote will ſich nicht zeigen. Die Brautleute kommen in die


